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Beachte 

zum Bezugszeitraum vgl. § 20 Abs. 10 

Text 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung 

§ 2. (1) Ist ein Arbeitnehmer nach Antritt des Dienstes durch Krankheit (Unglücksfall) an der 
Leistung seiner Arbeit verhindert, ohne dass er die Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe 
Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält er seinen Anspruch auf das Entgelt bis zur Dauer von sechs 
Wochen. Der Anspruch auf das Entgelt erhöht sich auf die Dauer von acht Wochen, wenn das 
Arbeitsverhältnis ein Jahr, von zehn Wochen, wenn es 15 Jahre und von zwölf Wochen, wenn es 25 Jahre 
ununterbrochen gedauert hat. Durch jeweils weitere vier Wochen behält der Arbeitnehmer den Anspruch 
auf das halbe Entgelt. 

(2) Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufenthalte in Heil- und Pflegeanstalten, Rehabilitationszentren 
und Rekonvaleszentenheimen, die aus Gründen der Erhaltung, Besserung oder Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit von einem Träger der Sozialversicherung, dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung gemäß § 12 Abs. 4 Opferfürsorgegesetz, einem Landesinvalidenamt oder einer 
Landesregierung aufgrund eines Behindertengesetzes auf deren Rechnung bewilligt oder angeordnet 
wurden, sind unbeschadet allfälliger Zuzahlungen durch den Versicherten (Beschädigten) der 
Arbeitsverhinderung gemäß Abs. 1 gleichzuhalten. 

(3) Für die Bemessung der Dauer des Anspruches gemäß Abs. 1 und 5 sind Dienstzeiten bei 
demselben Arbeitgeber, die keine längeren Unterbrechungen als jeweils 60 Tage aufweisen, 
zusammenzurechnen. Diese Zusammenrechnung unterbleibt jedoch, wenn die Unterbrechung durch eine 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses seitens des Arbeitnehmers oder einen Austritt ohne wichtigen Grund 
oder eine vom Arbeitnehmer verschuldete Entlassung eingetreten ist. 
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(3a) Dienstzeiten aus einem vorausgegangenen Arbeitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber sind 
für die Bemessung der Dauer des Anspruches gemäß Abs. 1 und 5 anzurechnen, wenn 

 1. der Arbeitgeberwechsel durch den Übergang des Unternehmens, Betriebes oder Betriebsteiles, in 
dem der Arbeitnehmer beschäftigt ist, erfolgte, 

 2. die Anrechnung der im vorausgegangenen Arbeitsverhältnis zurückgelegten Dienstzeit für die 
Bemessung der Dauer des Urlaubes, der Kündigungsfrist sowie der Entgeltfortzahlung vereinbart 
wurde, 

 3. die Dienstzeiten keine längere Unterbrechung als 60 Tage aufweisen und 

 4. das vorausgegangene Arbeitsverhältnis nicht durch eine Kündigung seitens des Arbeitnehmers, 
einen Austritt ohne wichtigen Grund oder eine vom Arbeitnehmer verschuldete Entlassung 
beendet worden ist. 

(4) Bei wiederholter Arbeitsverhinderung durch Krankheit (Unglücksfall) innerhalb eines 
Arbeitsjahres besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nur insoweit, als die Dauer des 
Anspruches gemäß Abs. 1 noch nicht erschöpft ist. 

(5) Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit im Sinne der Vorschriften über 
die gesetzliche Unfallversicherung an der Leistung seiner Arbeit verhindert, ohne daß er die 
Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält er seinen Anspruch 
auf das Entgelt ohne Rücksicht auf andere Zeiten einer Arbeitsverhinderung bis zur Dauer von acht 
Wochen. Der Anspruch auf das Entgelt erhöht sich auf die Dauer von zehn Wochen, wenn das 
Arbeitsverhältnis 15 Jahre ununterbrochen gedauert hat. Bei wiederholten Arbeitsverhinderungen, die im 
unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit stehen, 
besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts innerhalb eines Arbeitsjahres nur insoweit, als die 
Dauer des Anspruches nach dem ersten oder zweiten Satz noch nicht erschöpft ist. Ist ein Arbeitnehmer 
gleichzeitig bei mehreren Arbeitgebern beschäftigt, so entsteht ein Anspruch nach diesem Absatz nur 
gegenüber jenem Arbeitgeber, bei dem die Arbeitsverhinderung im Sinne dieses Absatzes eingetreten ist; 
gegenüber den anderen Arbeitgebern entstehen Ansprüche nach Abs. 1. 

(6) In Abs. 2 genannte Aufenthalte, die wegen eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit 
bewilligt oder angeordnet werden, sind einer Arbeitsverhinderung gemäß Abs. 5 gleichzuhalten. 

(7) Die Leistungen für die in Abs. 2 genannten Aufenthalte gelten auch dann als auf Rechnung einer 
in Abs. 2 genannten Stelle erbracht, wenn hiezu ein Kostenzuschuß mindestens in der halben Höhe der 
gemäß § 45 Abs. 1 des ASVG geltenden Höchstbeitragsgrundlage für jeden Tag des Aufenthaltes gewährt 
wird. 

(8) Durch Kollektivvertrag oder durch Betriebsvereinbarung im Sinne des § 97 Abs. 1 Z. 21 
Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) kann vereinbart werden, daß sich der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
nicht nach dem Arbeitsjahr, sondern nach dem Kalenderjahr richtet. Solche Vereinbarungen können 
vorsehen, daß 

 a) Arbeitnehmer, die während des Kalenderjahres eintreten, Anspruch auf Entgeltfortzahlung nur 
bis zur Hälfte der in Abs. 1 und 5 genannten Dauer haben, sofern die Dauer des 
Arbeitsverhältnisses im Kalenderjahr des Eintritts weniger als sechs Monate beträgt; 

 b) der jeweils höhere Anspruch nach Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 5 zweiter Satz erstmals in jenem 
Kalenderjahr gebührt, in das der überwiegende Teil des Arbeitsjahres fällt; 

 c) die Ansprüche der im Zeitpunkt der Umstellung im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer für den 
Umstellungszeitraum (Beginn des Arbeitsjahres bis Ende des folgenden Kalenderjahres) 
gesondert berechnet werden. Jedenfalls muß für den Umstellungszeitraum dem Arbeitnehmer ein 
voller Anspruch und ein zusätzlicher aliquoter Anspruch entsprechend der Dauer des 
Arbeitsjahres im Kalenderjahr vor der Umstellung abzüglich jener Zeiten für die bereits 
Entgeltfortzahlung wegen Arbeitsverhinderung wegen Krankheit (Unglücksfall) gewährt wurde, 
zustehen. 

Anmerkung 

1. ÜR: Art. II, BGBl. Nr. 300/1990 idF BGBl. Nr. 408/1990; 

2. vgl. § 20 Abs. 7 idF BGBl. I Nr. 44/2000. 

Schlagworte 
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